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Bekanntmachung des Rhein-Erft-Kreises 
 

 

Hiermit wird bekanntgegeben, dass die schriftlich Jägerprüfung 2021 zur Erlangung des 

Jagdscheins bzw. die eingeschränkte Jägerprüfung zur Erlangung des Falknerjagdscheins am  

 

14. Juni 2021 

von 15:00 bis 18:00 Uhr  

im Kreishaus in Bergheim, Willy-Brandt-Platz 1 

 

 

stattfindet. 

 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie werden die Termine für die Schießprüfung und die 

mündlich-praktische Prüfung der Jägerprüfung zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 

 

Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind von den Bewerbern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 

Gebiet des Rhein-Erft-Kreises haben müssen, spätestens bis zum 30. April 2021 einzureichen 

beim Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Untere Jagdbehörde, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim. 

 

Dem Antrag sind beizufügen: 

 

- ein Nachweis über die Einzahlung der Prüfungsgebühr; 

 

- ein amtliches Führungszeugnis, das nicht älter als sechs Monate sein darf. 

 

Folgende Nachweise sind bis spätestens zum 07.06.2021 einreichen: 

 

- ein Nachweis (am Tag der schriftlichen Prüfung nicht älter als ein Jahr) der 

Landesvereinigung der Jäger oder einer ihrer satzungsmäßigen Untergliederungen über die 

sichere Handhabung und das Schießen mit einer Kurzwaffe mit einem Mindestkaliber von 9 

Millimetern (es sei denn, die Prüfung wird lediglich zur Erlangung eines Falknerjagdscheins 

abgelegt); 

 

- ein Nachweis über die Teilnahme an einer vom zuständigen Veterinäramt anerkannten 

Schulung zur Kundigen Person nach Anhang III, Abschnitt IV, Kapitel I, Nummer 4 der 

Verordnung (EG) Nummer 853/2004. 

 

 

Mit der Antragstellung ist die Einzahlung der Prüfungsgebühr verbunden, die bei der Jägerprüfung 

220,00 € und bei der eingeschränkten Jägerprüfung 110,00 € beträgt. Zusätzlich ist eine 

Zulassungsgebühr in Höhe von 30,00 € zu entrichten.  

 

Die entsprechenden Antragsformulare sind bei der vorgenannten Dienststelle erhältlich und  

können auch telefonisch (Rufnummer: 02271/83-13932 oder -13933) angefordert werden. 

 

Bewerberinnen und Bewerbern, die den mündlich-praktischen Teil und/oder die Schießprüfung 

der Jägerprüfung nicht bestehen, wird Gelegenheit gegeben, an einer einmaligen Nachprüfung 

teilnehmen, welche frühestens drei Monate nach Feststellung des Nichtbestehens der 
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Jägerprüfung durchgeführt wird. 

 

Die Prüfungstermine und -orte für die einzelnen Nachprüfungsabschnitte werden zu einem 

späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.  

 

Mit der Antragstellung auf eine einmalige Nachprüfung ist die Einzahlung der Prüfungsgebühr 

nachzuweisen, die je zu wiederholendem Prüfungsteil 80,00 € beträgt. Zusätzlich ist eine 

Zulassungsgebühr in Höhe von 30,00 € zu entrichten. 

 

Die Jägerprüfung wird nach der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes 

(Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung – DVO LJG-NRW) vom 31. März 2010 in der zurzeit 

geltenden Fassung durchgeführt. 
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ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 

Rhein-Erft-Kreis 

70-6/05/0004/20 

 

Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom Bundes-

Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 

I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) 

geändert worden ist i. V. m §§ 8, 9 und 10 der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-

ordnung vom 11. November 2020 (BGBl. I S. 2428) geändert worden ist sowie des § 3a des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Febru-

ar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 

306) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gegeben: 

 

Die Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5, 28359 Bremen, hat beim Landrat des Rhein-Erft-

Kreises gemäß § 4 BImSchG einen Antrag zur Errichtung und Betrieb von 5 Windenergieanlagen im 

unbeplanten Außenbereich der Stadt Frechen, Gemarkung Frechen, Flur 10, Flurstücke 980 und 984 

gestellt. 

 

Die Errichtung und der Betrieb der Windenergieanlagen stellt ein Vorhaben gemäß Nr. 1.6.2 des 

Anhangs der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (4. BIm-

SchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die zuletzt durch 

Artikel 1 der Verordnung vom 12.01.2021 (BGBl. I S. 69) geändert worden ist, dar. Der Antragsteller 

beantragt die Durchführung des Genehmigungsverfahrens nach § 19 Absatz 3 BImSchG und § 7 Absatz 

3 UVPG als förmliches Verfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung. 

 

 

Die wichtigsten Anlagendaten lauten: 

Anlagentyp:   Nordex N149/4.0-4.5 TS 125-01  

Nabenhöhe:    125,4 m 

Dreiflügeliger Rotor 

Rotordurchmesser:   149,1 m 

Gesamthöhe der Anlage:  199,9 m 

Nennleistung:    4,5 MW 

 

Sofern die Genehmigung erteilt wird, ist die Inbetriebnahme der Anlagen für das 1. Quartal 2023 

vorgesehen. Es wurde ein UVP-Bericht vorgelegt. Dieser und der Genehmigungsantrag nebst zugehö-

rigen Unterlagen, die das Vorhaben, seinen Anlass, die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke 

und Anlagen sowie seine Auswirkungen etc. erkennen lassen, liegen gemäß § 10 Abs. 4 BImSchG in 

der Zeit vom   

19.04.2021 bis einschließlich 18.05.2021 

            (außer samstags, sonntags und feiertags) 

 

an folgenden Stellen nach vorheriger Terminabsprache zur Einsicht aus: 

 

Rhein-Erft-Kreis   Montag bis Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Willy-Brandt-Platz 1     14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

50126 Bergheim   Freitag:  09:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

Amt 70, Raum 3A62 

 

Aufgrund der Beschränkungen durch das Coronavirus muss vor Betreten des Kreishauses eine telefo-

nische Anmeldung unter Tel.-Nr. 02271/83-17069 erfolgen. 
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Stadtverwaltung Frechen  Montag bis Freitag:  08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

Johann-Schmitz-Platz 1-3  Montag, Dienstag, Mittwoch 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

50226 Frechen    Donnerstag:   14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

Abt. Stadtplanung und Geoinformationen  

Zimmer 305 

 

Aufgrund der Beschränkungen durch das Coronavirus muss vor Betreten des Rathauses eine telefoni-

sche Anmeldung unter Tel.-Nr. 02234/501-1392 erfolgen. 

 

Zusätzlich sind die Unterlagen auf der Seite des Rhein-Erft-Kreises unter https://www.rhein-erft-
kreis.de/der-rheinerftkreis-seine-verwaltung/informationen-aktuelles/bekanntmachungen veröf-
fentlicht. Die auszulegenden Unterlagen beinhalten insbesondere folgende Unterlagen: 
 

• Projektbeschreibung 

• Immissionsprognosen 

• Umweltbeiträge 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG, § 12 Abs. 1 Satz 2 9. BImSchV und § 21 UVPG können bis einen Monat 

nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis einschließlich zum 

 

18.06.2021 

 

Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden. Die Einwendungen sind an den Rhein-Erft-Kreis 

zu richten. Einwendungen gegen das Vorhaben bedürfen gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BImSchG der 

Schriftform. Sie können auf dem Postweg an den Rhein-Erft-Kreis, Amt für technischen Umwelt-

schutz, 50124 Bergheim, gesendet werden. Die Einwendungen sind rechtzeitig erhoben, wenn sie 

innerhalb der Einwendungsfrist eingegangen sind. Mit Ablauf der vorgenannten Frist sind alle Ein-

wendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwendun-

gen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind vor den ordentlichen Gerichten gel-

tend zu machen (§ 10 Abs. 3 BImSchG).   

 

Einwendungen, die mittels elektronischer Dokumente erhoben werden, genügen der erforderlichen 

Schriftform, wenn sie mittels eines an eine E-Mail angehängten elektronischen Dokumentes im For-

mat „Word“ (Dateiendung .docx) oder Format pdf (Dateiendung .pdf) erhoben werden, das mit ei-

ner qualifiziert elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen ist. Die Signierung mit 

einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht unmittel-

bar durch die Behörde ermöglicht, ist nicht zulässig. Eingaben, die diesen Anforderungen genügen, 

können während der Einwendungsfrist per E-Mail an die E-Mail-Adresse 70@rhein-erft-kreis.de ge-

sendet werden. 

 

Einwendungen, die mittels elektronischer Dokumente erhoben werden und die die vorstehenden 

Anforderungen nicht erfüllen, genügen nicht der erforderlichen Schriftform und können daher nicht 

berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für Einwendungen, die per einfacher E-Mail erhoben 

werden.   

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungen von Einwendern, die nicht schriftlich erhoben wur-

den bzw. deren Namen oder Adressen unleserlich sind, nicht berücksichtigt werden können. 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass beabsichtigt ist, die Einwendungen an den Antragsteller zur 

Stellungnahme weiterzuleiten und dass auf Verlangen des Einwenders Namen und Anschrift unkennt-

lich gemacht werden, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erfor-

derlich sind. 
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Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 

vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben) gilt derjenige 

Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen und seiner An-

schrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden 

ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die die oben ge-

nannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthal-

ten, können unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn der Vertreter keine natürliche Person ist.   

 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtge-

mäßen Ermessens darüber, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, um die form- und fristge-

recht erhobenen Einwendungen zu erörtern (§ 10 Abs. 6 BImSchG, § 12 Abs. 1 Satz 2 der 9. BIm-

SchV). Beim Erörterungstermin soll denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit ge-

geben werden, ihre Einwendungen zu erläutern. Die Entscheidung, ob ein Erörterungstermin durch-

geführt wird, wird öffentlich bekannt gemacht. 

 

Aufgrund § 4 Absatz 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20. 

Mai 2020 können bei der Ermessensentscheidung auch geltende Beschränkungen aufgrund der CO-

VID-19-Pandemie und das Risiko der weiteren Ausbreitung des Virus berücksichtigt werden. 

 

Sollte ein Erörterungstermin mit dem Antragsteller und denjenigen, die rechtzeitig gegen das Vor-

haben Einwendungen erhoben haben, stattfinden, wird dieser im Wege einer Online-

Konsultation durchgeführt (§ 5 PlanSiG). Der Termin hierfür wird mindestens eine Woche vorher 

ortsüblich bekanntgemacht. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwen-

dungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin be-

nachrichtigt. Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr als 

50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Benachrichtigungen durch öffentliche Be-

kanntmachung ersetzt werden. 

 

Gemäß § 5 Absatz 4 PlanSiG werden für die Online-Konsultation den zur Teilnahme Berechtigten, die 

sonst im Erörterungstermin oder der mündlichen Verhandlung zu behandelnden Informationen zu-

gänglich gemacht. Ihnen wird innerhalb einer vorher bekannt zu machenden angemessenen Frist 

Gelegenheit gegeben, sich schriftlich oder elektronisch dazu zu äußern. 

 

Die Zustellung der Entscheidung über den Antrag und die Einwendungen kann gemäß § 10 Abs. 4 Nr. 

4 BImSchG durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 

 

Bergheim, den 09.04.2021 

Landrat des Rhein-Erft-Kreises 

Im Auftrag  

gez. 

vom Felde 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

– 2 – 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN  

Dezernat  33  

– Ländliche Entwicklung, Bodenordnung – 

 
Zeughausstraße 2 - 10 

50667 Köln 

FLURBEREINIGUNG HAMBACH -WEST  Tel.: 0221/147-2033 

Az. :   –  33 .42  -  14  06  3  –   05. März 2021 

 

Ladung zur Bekanntg abe  

des  Nachtrag es  1  zum Flurbereinig ungsplan Ha mbach –West  

Im Flurbereinigungsverfahren Hambach-West hat die Bezirksregierung Köln als Flurbereinigungsbehörde den Nachtrag 1 zum 

Flurbereinigungsplan aufgestellt. 

Gemäß § 59 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 60 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 

März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), finden zur Vorlage des Nach-

trages 1 zum Flurbereinigungsplan folgende Termine statt, zu denen die betroffenen Beteiligten geladen werden: 

1. Bekanntgabe des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungsplan (Offenlegungstermin); 

2. Anhörung der Teilnehmer und Nebenbeteiligten über den bekanntgegebenen Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (An-

hörungstermin). 

1 .  Offenleg ungstermin  

Der Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (Textteil, Nachweise und Karten) liegt gemäß § 59 Abs. 1 FlurbG zur Einsichtnahme 

für die davon betroffenen Beteiligten (Teilnehmer und Nebenbeteiligte) offen von 

Montag ,  den 10 .05 .2021  bis  Mittw och,  den 12 .05 .2021  

jew ei ls  von 9:00  Uhr bi s  12:00  Uhr und von 13:00  Uhr bi s  16:00  Uhr  

im Büro der U msiedlung sabtei lung der  RWE Pow er AG,  

Obers traße 45 ,  52399  Merzenich -Morschenich.  

An diesen Tagen stehen Bedienstete der Flurbereinigungsbehörde (Bezirksregierung Köln, Dezernat 33) zur Erteilung von 

Auskünften zur Verfügung. 

Aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erforderlich, vorab einen persönlichen Termin unter der Rufnummer  

0221-1473302 oder per E-Mail an hans.peters@bezreg-koeln.nrw.de abzustimmen. 

Es wird höflich darauf hingewiesen, dass auch in dem o. g. Gebäude die Maskenpflicht und der Mindestabstand  

(1,50 m) gelten. 

Beteiligte können in diesem Termin oder vorab telefonisch bzw. mittels E-Mail den Antrag stellen, sich die neue Feldeinteilung 

in der Örtlichkeit anzeigen und erläutern zu lassen. 

Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß § 10 Nr. 1 FlurbG als Teilnehmer die Eigentümer und Erbbauberechtig-

ten der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke und gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG die Nebenbeteiligten. Zu den 

Nebenbeteiligten des Flurbereinigungsverfahrens zählen: 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen werden; 

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 

und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG); 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses beein-

flusst oder von ihm beeinflusst wird; 

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten 

oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung 

solcher Grundstücke beschränken; 

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 

FlurbG); 

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- 

oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an 

der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG). 

Die Teilnehmer erhalten einen Auszug aus dem Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan in Form des Bodenordnungsnachweises, 

der die von ihnen eingebrachten Grundstücke (Einlagenachweis) sowie ihre neuen Grundstücke und das Verhältnis ihrer Ge-

samtabfindung zu dem von ihnen Eingebrachten und die Ausgleiche und Entschädigungen nachweist (Abfindungsnachweis) 

mit gesonderter Post. Wenn bei Miteigentum ein/e gemeinsame/r Bevollmächtigte/r bestellt ist, so erhält nur diese/r einen 

Bodenordnungsnachweis. 

Die Nebenbeteiligten erhalten einen Auszug aus dem Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (Nebenbeteiligtennachweis), der 

ihre aus dem Grundbuch ersichtlichen Rechte und die diesbezüglichen Festsetzungen nachweist mit gesonderter Post. An die 

Stelle der bisher haftenden, im Grundbuch eingetragenen alten Grundstücke, treten die im Nebenbeteiligtennachweis angege-

benen Abfindungsgrundstücke. Rechte, die entbehrlich sind, werden durch den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan gelöscht. 

Rechte, die durch den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan neu begründet werden, sind im Nebenbeteiligtennachweis mit 

dem Hinweis „Vorgesehene Neueintragung“ eingetragen. 

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass das Finanzamt im Rahmen der Grundbuchberichtigung den Abfindungsnachweis 

– Ausgleiche und Entschädigungen – erhält. 
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Die Beteiligten werden gebeten, ihre jeweiligen Auszüge aus dem Flurbereinigungsplan zu dem Termin mitzubringen. 

Von der Möglichkeit der Einsichtnahme in den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan bitte ich Gebrauch zu machen, weil in 

dem Anhörungstermin am 28.05 .2021  Einzelauskünfte nicht mehr erteilt werden können. 

2 .  Anhörung ster min  

Gegen den bekanntgegebenen Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan können die Beteiligten gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG Wider-

spruch einlegen. Der Widerspruch muss gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG zur Vermeidung des Ausschlusses im Anhörungstermin 

erhoben werden. 

Die vorgebrachten Widersprüche werden in eine Verhandlungsniederschrift aufgenommen (§ 59 Abs. 4 FlurbG). 

Der Anhörungstermin findet zu der folgenden Zeit statt: 

Freitag, den 28.05.2021 um 10:00 Uhr 

im Büro der Umsiedlungsabteilung der RWE Power AG,  

Oberstraße 45, 53299 Merzenich-Morschenich.  

Hierzu werden die Beteiligten bzw. bevollmächtigten Personen geladen. 

Aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erforderlich, sich vorab unter der Rufnummer 0221-1473302 oder per  

E-Mail an hans.peters@bezreg-koeln.nrw.de anzumelden. 

Es wird höflich darauf hingewiesen, dass auch in dem o. g. Gebäude die Maskenpflicht und der Mindestabstand  

(1,50 m) gelten. 

Besondere Hinweise zum Anhörungstermin:  

 Das Erscheinen zum Anhörungstermin ist nicht erforderlich, wenn kein Widerspruch gegen den Nachtrag 1 zum Flurbe-

reinigungsplan erhoben werden soll. 

 Terminversäumnis oder Nichtabgabe von Erklärungen im Anhörungstermin gelten als Einverständnis mit den Festsetzun-

gen des Flurbereinigungsplanes (§ 134 Abs.1 FlurbG). 

 Widersprüche, die vor oder nach dem Anhörungstermin eingehen, können im Hinblick auf § 59 Abs. 2 FlurbG nicht als 

form- und fristgerecht anerkannt werden. 

 Wer Widerspruch erheben will, aber an der Wahrnehmung des Anhörungstermins verhindert ist, muss sich durch eine/n 

Bevollmächtigte/n vertreten lassen. Die Bevollmächtigung muss, soweit nicht schon geschehen, schriftlich erfolgen. Die 

Unterschrift der/des Vollmachtgeberin/-gebers muss von einer dazu befugten Behörde (in der Regel Städte und Gemein-

den) amtlich beglaubigt sein. Die Beglaubigung ist kosten- und gebührenfrei gemäß § 108 FlurbG. Die bevollmächtigte 

Person muss diese Vollmacht im Anhörungstermin vorlegen. 

 

Im Termin fehlende Vollmachten sind der Bezirksregierung Köln bis spätestens einen Monat nach dem Termin nachzureichen. 

Vollmachtsvordrucke können bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33.42, 50606 Köln unter Angabe des Aktenzeichens 

33.42- 14 06 3 - und der Ordnungsnummer (ONr.) angefordert, oder unter dem Link: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahre/form_vollmacht.pdf 

im Internet abgerufen werden. 

Neben dem Formular sind auch „Erläuterungen zum Vollmachtsformular“ auf der Homepage der Bezirksregierung eingestellt 

unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/merkblatt_vollmachts-

formular.pdf 

Das Verschulden eines/r Vertreters/in oder bevollmächtigten Person steht dem eigenen Verschulden gleich (§ 134 Abs. 4 

FlurbG). 

Hinw eis  zum Besi t züberg ang  

Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an den gegenüber dem Flurbereinigungsplan geänderten neuen 

Grundstücken wurde einvernehmlich mit den Beteiligten in Einzelverhandlungen geregelt. 

 Im Auftrag 

 gez. Meul 

 Regierungsvermessungsdirektor 

 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verar-

beitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 

Auf Wunsch stellen wir diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung. 

 

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/hambach_west/index.html 
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Öffentliche Bekanntmachung  

Widerspruchsrecht bei der Weitergabe von Meldedaten 
 

Ohne Angabe von Gründen können Einwohnerinnen und Einwohner der Weitergabe 

ihrer Meldedaten in den nachstehend genannten Fällen widersprechen: 

 

Die Meldebehörde kann Auskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere 

Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen in 

den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft über Vor- 

und Familiennamen ohne Geschlechtsangabe, Doktorgrad und Anschrift erteilen. Die 

Auskunftserteilung erstreckt sich auf eine nach dem Lebensalter bestimmte Gruppe 

von wahlberechtigten Personen. 

Bei Alters- u. Ehejubiläen kann die Meldebehörde den Mandatsträgern (Mitgliedern 

parlamentarischer und kommunaler Vertretungskörperschaften) und der Presse oder 

dem Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 

Einwohnern mit Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und Anschrift sowie Tag und 

Art des Jubiläums von Jubilaren (50-, 60-, 65-, 70- und 75-jähriges Ehejubiläum sowie 

bei Vollendung des 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. und spätere Geburtstage) erteilen. 

Ein diesbezüglich eingetragener Widerspruch gilt jedoch nicht gegenüber der 

Verwaltungsleitung. 

Außerdem erteilt die Meldebehörde Auskunft an Adressbuchverlage über Vor- und 

Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften sämtlicher Einwohnerinnen und 

Einwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

Den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften werden neben den Daten ihrer 

Mitglieder auch Daten von Nichtmitgliedern, die als Familienangehörige mit dem 

Kirchenmitglied im selben Familienband leben, übermittelt. Der Betroffene - also 

nicht das Kirchenmitglied selbst - kann dieser anlassbezogenen Datenübermittlung 

jedoch widersprechen. 

Die Meldebehörden haben dem Bundesamt für Personalmanagement der 

Bundeswehr zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial über 

Tätigkeiten in den Streitkräften Daten von männlichen und weiblichen Personen mit 

deutscher Staatsangehörigkeit zu übermitteln, die im nächsten Jahr volljährig werden.  

 

Auf das o. g. Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. Der Widerspruch ist 

schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgerservice der Kreisstadt Bergheim, 

Bethlehemer Straße 9 – 11, 50126 Bergheim, zu erklären. In diesem Zusammenhang 

verweise ich auch auf die Ausführungen auf der Internetseite der Kreisstadt Bergheim 

(http://www.bergheim.de/widerspruch-und-einwilligung-zur-weitergabe-von-

meldedaten.aspx) und das dort hinterlegte Formular. 

 

Bergheim, den 08.04.2021 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag 

gez. Hinkelmann 
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